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Zeichnerische Feststzungen

Bestehende Hauptgebäude

Bestehende N ebengebäud

P ri vate G rün fläc h e
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Fläche für die Land wir ts chaft

Reines Wohngebiet gemäß BauNVO

G ru nd f läch en zah l

Ges choßflächenzah l

Zahl der Vollgeschoße als Höchstgr

nur Einzelwohnhäuser zulässig

Of fene Bau weis e

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
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Höhenlienie

Vorhandene bzw vorgesehene
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Böschung

öffentl iche Verkehrsfläche
mi t Gehwege

Paul l el



DIPL. ING. rH

HANS \AnSSNER
ARCHITEKT BDA.

67310 HETTENLEIDELHEIM . RAMSER STR. 17
TELEFON (063SI) 61 65

Textliche Festsetzung zur

4. Änderung des Bebauungsplanes "Keckenhütte"

Ortsgemeinde Wattenheim
Verbandsgemeinde Hettenleidelheim

Februar 1994



DI PL. ING. FH

HANS \AnSSNER 67310 HETTENLElPELHEiM ' RAMSER STR. 17
TELEFON (063SI) 61 65ARCHITEKT BDA

H INNE l S

Dieser Bebauungsplan umfasst die hier abgedruckte textlichen
Festsetzungenr eine Planzeichnung in Maßstab 1 : 1000 sowie die
Begründung.

Recht sg ]- undlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
8.12.1986(BGB]. ]- s. 2253), zuletzt geändert durch Art. l des
Investitionser].eichterungss- und Wohnbau].andgesetz vom 22 . 04 . 1993
(BGB]-. l S. 466)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunut-
zungsverordnung - BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung
vom 23.01.1990 (BGBI. l S. 132)/ zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetztes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweg.-
sung und der Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBI
l S. 466)

Verordnung über die Ausarbeitung. der Bauleitpläne. und ,die Dar-
stellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung -PlanZVO) in der
Fassung vom 30 . 07 . 1990

Landesbauordnung (LBauO) von Rheinland-Pfalz in der Fassung vom
28.11.1986 (GVBL. s. 307 - Berichtigt GVBL. 1987 s. 48), zuletzt
geändert durch das Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz vom 08.04.1991 (GVBL. S. 118)

Textl sche Festsetzungen

l

1.

1.1

Planungsrechtliche Festsetzungen
S 9 Abs. l BauGB i.V.m. BauNVO

Art der baulichen Nutzung
S 9 Abs. l Nr. l BauGB

Reines Wohngebiet S 3 BauNVO
zulässig sind die in S 3 Abs. 2 BauNVO genannten Anla-
gen und Nutzungen. Die Ausnahmen des S 3 Abs. 3 BauNVO
werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind
im P.langebi.et unzulässi.g.

2 Maß der baulichen Nutzung
S 9 Abs. l Nr. l BauGB, S 16 2 la BauNVO
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2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wi-rd bestimmt durch di.e
Festsetzungen:
der höchstzulässigen Grundflächenzahl(GRZ),
der höchstzulässigen Geschoßflächenzahl (GFZ) und
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse
Die Höchstwerte ergeben sich aus den Nutzungsschablonen
der Planzei.ahnung .

3 Bauweise
S 9 Abs. l Nr. 2 BauGB und S 22 BauNVO
Die Bauweise wi.rd für den gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsp[anes a].s offene Bauweise festgesetzt. Es
sind nur Ei.nzelhäuser zulässig.

4 Größe der Baugrundstücke
Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird auf 600 qm
festgesetzt

S Stellung der baulichen Anlagen
Di.e zulässige Stellung der bauli.chen Anlagen ergo-bt
si.ch aus den im Plan eingetragenen Planzeichen.

6 Stellplätzen Garagen und Nebenanlagen
SS ].2 und 14 BauNVO
Die Errichtung von Garagen und Nebenanlagen ist i.n
einem Abstand von 2m hinter der Straßenbegrenzung,
hangseiti.g zulässig.
Für jede Wohnung sind 1,5 Stellplätze auf dem Privat
grundstück vorzusehen.

7 Einfriedigungen
Di.e Gesamthöhe der seitlichen und hinteren Einfriedi.-
dung darf das Maß von 1,00 m, die Gesamthöhe der Ei.n-
friedigung vor der vorderen Baugrenze das Maß von 1,20
m. gemessen ab OK Fußweg, nicht überschreiten. Die Soc
kelhöhe darf bei Straßenei.nfriedungen nicht mehr als
O , 20 m betragen .
Stützmauern dürfen die Höhe von 1,20 m. gemessen ab OK
Fußweg nicht überschreiten.

8 Böschungen
Die Mindestböschungsneigung beträgt 1: 1, 5 , Stützmauern
sind zu errichten, wenn di.e Mindestböschungsneigung
nicht erreicht wird. Di.e im Plan dargestellten Böschun-
gen sind Bestandteil des Bebauungsplanes.

9 Dachaufbauten
Dachaufbauten und Gauben sind nicht zulässi-g

lttenheim den. (''iq/" 0'6.. //.9S.HAus

.Bürgermeister)
H....."- .--. ) 0d q.
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1.

1.1
Lage und Abgrenzung des Bebauungsplangebietes

Lage in Raum
Das Bebauungsplangebiet l i.egt i.n der Gemeinde Hatten
heim, der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim im Land-
kreis Bad Dürkhei.m .

Alibi. ].dung: Lage im Raum

1.2 Räunlicher Geltungsbereich
Das Gebiet des Bebauungsplanes wird im Süden begrenzt
durch die Straße "Am Steinbruch'', im Westen und im
Nordwesten durch die Flurstücke Nr. 1564/6 und 1563/6,
im Osten durch das Flurstück Nr. 1562/10 und im Nord-
osten durch das Flurstück Nr. 1562/1

2 Bestehende Bauleitplanung
Die 4 . Änderung des Bebauungsplanes "Keckenhütte''
erfolgt auf der Grundlage des bestehenden Bebauungspla
nes nKeckenhütte" . Der Ge].tungsberei-ch wi.rd nicht

erweitert. Die 4. Änderung umfasst ledigli.ch ei.ne Ver
dichtung des Bebauung nach Teil.ung ei-nes Grundstückes
Die bisherigen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbe-
reiches bleiben bestehen .
Der Bebauungsplan ist identisch mit der Darste]].ung im
Flächennutzungsplan .

3 Erfordernis der Planänderung
Im gültigen Bebauungsplan aus dem Jahre 1975 wurden für
die Flurstücke 1554/22 und 1554/8 nur 2 Bauplätze aus-
gewiesen. Nach Teilung des Flurstückes 1554/22 konnte
eine Verdichtung der Bebauung erreicht werden.

4.

4.1

Städtebauliche Konzeption und Planungsmaßnahmen

Art und Maß der baulichen Nutzung
Das Baugebi.et i.st als nReines Wohngebiet" ausgewi.eßen
zulässig sind nur die in S 4 Abs. 2 BauNVO genannten
Anlagen und Nutzungen.
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noch 4 . i
Das Nutzungsmaß orientiert sich an der umgebenden
Bebauung innerhalb des Baugebietes. Die Vorschriften
des S 17 BauNVO werden eingehalten.

4.2 Erschließung
Die Ersch[ießung der einze].nen Wohnbaugrundstücke
erfolgt über die Straße ''Am Steg.nbruch" sowie den
Zufahrtsweg im westlichen Geltungsbereich.

4.3 Ver- und Entsorgung
Die Wasserversorgung erfolgt durch den Anschluß an das
zentrale Netz der Wasserversorgungsanlage der Verbands
gemeinde Hetten[ei.de].hei.m .
Di.e Abwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung erfolgt
über die Trennkanalisati.on zur Kläranlage Keckenhütte
der Verbandsgemei.nde Hettenleidelheim .

5.

5.1
Auswirkung der Planung

Unweltverträglichkeit
Durch die Planung werden keine Schutzflächen im Sinne
des Naturschutzrechtes betroffen. Der durch aië
geplante Maßnahme entstehende Eingriff i.n Naturhaus-
halt und Landschaftsbi.Id kann durch Pflanzmaßnahmen auf
dem Grundstück selbst ausgeglichen werden.

5.2 Kostenschätzung und Finanzierung
Die Erschließung ist bereits vorhanden, es entstehen
kei.ne Kosten für die Gemeinde

Ausgefertigt Wattenheim den. G. ..Qß.. .,.4?'p

.a@..
( Bürgermeister)

=. k..- ".... . r 0,c,t,
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Aufstellungsbeschluß S 2 Abs. l BauGB

Der Gemeinderat der Ortsgemei.nde Wattenheim hat am 16.04.1993 die
vierte Änderung des Bebauungsplanes "Keckenhütte" beschlossen.

Satzungsbeschluß S 10 BauGB

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes (Lageplan M 1:100 mit zeich-
nen.schen Festsetzungen) in 'der Fassung vom $gFzcßp- .,??f# sowie die
Begründung in der Fassung vom 7:i4Axar''79?#'- . Wy;Ë.den am 2.P.P#./g@gg
als Satzung beschlossen .

Die Ordnungsgemäße Durchführung d bestätigt

Verfügung Nr vom

Inkrafttreten S 12 BauGB

Mit dieser Bekanntmachung wurde die 4
nes rechtskräftig .

Änderung der Bebauungspla

Wattenhei.m. den l?\l:C@.. /799% l JëZ@z«'"@
igg=m.i:terjäZWa#l

?


